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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrea Lederer und der Gruppe 
der PDS/Linke Liste 
— Drucksache 12/2555 — 

Rüstungsexporte in den Iran II 

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage der Gruppe der PDS/Linke 
Liste vom 14. Februar 1992 (Drucksache 12/2105) zu Rüstungsexporten 
in den Iran verwies die Bundesregierung auf ihre im Grundsatz „restrik-
tive Rüstungsexportkontrollpolitik". Durch die Verschärfungen des 
Außenwirtschaftsrechts in den letzten Jahren habe die Bundesregierung 
„die erforderlichen Konsequenzen aus den Fällen deutscher Beteiligun-
gen an gefährlichen Rüstungsprojekten in sensitiven Ländern gezogen" 
(ebenda). 

Nach neuesten Enthüllungen in einigen Medien (vgl. insbesondere 
„DER SPIEGEL" 17/1992, S. 99 f.) erfolgten offensichtlich — entgegen 
den Verlautbarungen der Bundesregierung — während des irakisch

-

iranischen Krieges 1980 bis 1988 und auch danach Lieferungen kriegs-
relevanter Güter deutscher Firmen in den Iran, die auch genehmigt 
wurden. 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß sie mehrere Ausfuhrge-
nehmigungen für Altanlagen, Ersatzteile, Maschinen, Verschleiß

-

teile, aber auch für Neuprojekte der Firma F ritz Werner im Zeitraum 
von 1980 bis 1989 in den Iran erteilte, die offensichtlich kriegsrele-
vant waren (u. a. Anlagen zur Herstellung von Munition)? 

Die Bundesregierung hat der genannten Firma im fraglichen Zeit-
raum eine Reihe von Ausfuhrgenehmigungen erteilt, die sich auf 
Anlagen für die Herstellung der in Teil I A der Ausfuhrliste 
genannten Waren bezogen. Nach den Angaben des Unterneh-
mens handelte es sich dabei um Ersatz- und Verschleißteile für 
bereits früher gelieferte Anlagen. Zur Wahrung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen kann die Bundesregierung hierzu keine 
weiteren Auskünfte erteilen. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs beim 
Bundesminister für Wirtschaft, Dr. Erich Riedl, vom 11. Juni 1992 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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2. In welchem Umfang wurde die Ausfuhrgenehmigung für rüstungs-
relevante Güter der Firma F ritz Werner erteilt, und was hat die 
Bundesregierung unternommen, angesichts des irakisch-iranischen 
Krieges auch die bestehenden Lieferungen aus sogenannten Altver-
trägen einer besonders restriktiven Prüfung zu unterziehen? 

Die Bundesregierung hat die Genehmigungen auf Basis der ge-
setzlichen Grundlagen und in Anwendung der politischen Grund-
sätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern vom Mai 1982 erteilt. 

3. Hat die Bundesregierung angesichts der nunmehr bekannt-
gewordenen Exporte von kriegs- und rüstungsrelevanten Gütern 
bundesdeutscher Firmen in den Iran eine erneute Überprüfung der 
Rüstungsexportpraxis veranlaßt? 

Zu welchen Erkenntnissen ist die Bundesregierung im Lichte der 
publik gewordenen Rüstungsexporte in den Iran dabei gekommen? 

Auf die Antwort auf die Kleine Anfrage vom 14. Februar 1992 
(Drucksache 12/2105) wird verwiesen. 


